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Kreis-Blatt für hat Obrrtaaaus-Krris.
Amtlicher Anzeiger der Staats-, Gerichts- md CommmÄ-Behörden.

ZWieich OlM, für tot Ketumntmachn ngr« its Krri-;i>nAchuffrs >es©bttteumebwife.

6 BaH Homburgv. d. H., Dienstag, Sen 14. Januar 19',9
^»  -

An die Herren Wahlvorsteher des' Kreises.
Betrifft : Wahl zur oerfassungg«benLen deutschen

Nationalversammlung.
Die Wahlen zur verfassunggeoendeu deutschen Ru -v-

nalversammlung finden am Sonntag , den 18. Zannar 1818
statt . Die Wahlhandlung beginnt um 9 Uhr vormittras.

Zwecks Geamyr .'eistung ordnungsnrätzigcr Durchführung
des Wahlvecjul .tenc. werden hierunter die in Betracht
ttmmcnden Bestimmungen der Wahlordnung bekannt ge-
get.e.,, für Ü . sn  genaueste Durchführung ich Sorge , u
tragen bitte.

K 82 der LVahlordnung.
Ter Wahlvorsteher -ädt die Mitglieder des Wohivor-

standes spätestens am 3. Tage vor dem Wahltag ein bei
Legir .li der Lüchlhandlung zur Bildung des Wahloor-
jtandes im Wahlraum zu erscheinen.

Tne Mil ^Zeder des Wahlvorstandes erhalten "e „e
Vergü .ung.

8 33 der Wahlordnung.
Der Tisch, an dem der Wahlvorftand Platz nimmt , ist

|o ciufgufteUett, beiß er von allen Seiten zugänglich ist.
An diesem Tisch wird ein verdecktes Gefäß (Wahlurne)

zum Hrneinlegen der Stimmzettel gestellt.
Die Wahlurne muß viereckig sein. Zm Innern gemes¬

sen muß ihre Höhe mindestens 8« Zentimeter und der Ab-
ckand jeder Wand von der gegenüberliegenden Wand min¬
destens 35 Zentimeter betragen. Zm Deckel muß die Wahl¬
urne einen Spalt haben, der nicht breiter als 2 Zenti¬
meter sein darf und durch den die Umschläge mit den
Stimmzetteln hineingesteckt«»erden müssen. Bor dem Be¬
ginne der Abstimmung hat sich der Wahlvorstand davon

. zu uberzeugen, daß die Wahlurne leer ist. Bon da ah bis
zur Herausnahme der Umschläge mit den Stimmzetteln
nach Schluß der Abstimmung darf die Wahlurne nicht
wieder geöffnet werden.

Es ist entweder durch Bereitstellung eines oder mehrerer
Rebeirräume , die nur durch das Wahllokal betretbar und
unmittelbar mit ihn: verbunden sind, oder durch Vor¬
richtungen an einem oder mehrerer, von dem Vorstands¬
tisch gettennten Nebentischen Vorsorge dafür zu treffen,
daß der Wähler seinen Stimmzettel unbeobachtet in den
Umschlag zu legen vermag.

Je ein Abdruck des Reichswahlgesetzes, Der Wahl¬
ordnung und der nach § 28 für den Wahlkreis erlassenen
Bekanntmachungist im Wahlraum auszulegen.

^ § 34 der Wahlordnung.
5>ie Stimmzettel müssen von weißem Papier und dürfen

mit keinem Kennzeichen versehen sein : sie sollen 9 : 12 Zen-
<i inet er groß und von mittelstarkem Schreibpapier sein
und sind von dem Wähler in einem mit amtlichem Stem¬
pel versehenen Umschlag, der sonst kein Kennzeichen haben
darf , abzugeben . Die Umschläge sollen 12 : 15 Zentimeter
groß und aus undurchfichttgem Papier hergestellt sein - sie
sind̂ iN der erforderlichen Zahl bereitzuhalten .

Im Wahlraum dürfen Stimmzettel weder aufgelegt
noch verteilt werden . f

§ 35 der Wahlordnung.
Die Wahlhairdlung wird damit eröffnet , daß der Wahl¬

vorsteher den Schriftführer und die Beisitzer durch Hand¬
schlag an Eides Statt verpflichtet und so den Wahlvor¬
stand bildet . * ?

^ 3u teiner Zeit der Wahlhairdlung dürfen weniger als
3 Mitglieder des Wahlvorstandes gegenwärrig sein. Der
Wahlvorsteher und der Schriftführer dürfen sich während
der Wahlhandlung nicht gleichzeitig entfernen ; verläßt
einer von ihnen vorübergehend den Wahlraum , so ist mit
seiner Vettretung ein anderes Mitglied des Wahlvvr-
standes zu beauftragen.

8 36 der Wahlordnung.
Zutritt zum Wahlraum hat jeder Wahlberechtigte (§ 2

&es Reichsrvahlgesetzes) . Ansprachen darf niemand darin
halten . Nur der Wahlvorftand darf über das Wahlge-
schäft beraten und beschließen.

Der Wahlvorftand kann jeden aus dem Wahlraum oer¬
weifen, der die Ruhe und Ordnung der Wahlhandlung
stött ; ein Wahlberechtigter des Stimmbezirkes , der hier¬
von betroffen wird , darf vorher seine Stimme adgeb-en.

8 37 der Wahlordnung.
Der Wahlvorsteher leitet die Wahl.
Der Wähler , der seine Stimme abgeben will , nimmt

einen abgestempelten Umschlag aus der Hand einer Per¬
son, die der Wahlvorstand in der Rahe des Zuganges zu
dem Nebenraum oder Nebentische (8 33 Abs. 3) ausgestellt
hat . Er begibt sich sodann in den Nebenraum oder an den
Nebentisch, steckt dort seinen Stimmzettel in den Umschlag,
tritt an den Porstandstisch , nennt seinen Namen und aus
Erfordern seine Wohnung und übergibt , sobald der Schrift¬
führer den Namen in der Wählerliste aufgefunden hat , den
Umschlag mit dem Stimmzettel dem Wahlvorsteher oder
dessen Stellvertreter , der ihn sofort uneröffnet in die
Wahlurne legt.

Wähler , die durch körperliche Gebrechen behindett sind,
ihre Stimmzettel eigenhändig in den Umschlag zu legen
und diese dem Wahlvorsteher zu übergeben , dürfen sich
der Beihilfe einer Dertrauensperson bedienen.

Stimmzettel , die nicht in dem abgestempelten Umschlag
oder die in einem mit einem Kennzeichen versehenen Um¬
schlag abgegeben werden , hat der Wahlvorsteher zurückzu¬
weisen. ebenso die Stimmzettel von Wählern , die sich nicht
in den Nebenraum oder an den Nebentisch begeben haben.

Der Wahlvorsteher hat darauf zu halten , daß die
Wähler in dem Nebenraum oder an dem Nebentische nur
so lange verweilen , als unbedingt erforderlich ist , um den
Stimmzettel in den Umschlag zu stecken.

8 38 der Wahlordnung.
Der Schriftführer vermerkt die Stimmabgabe jedes

Wählers neben desien Namen in der Wählerliste.
8 39 der Wahlordnung.

Um 8 Uhr nachmittags erklärt der Wahlvorsteher die
Abstimmung für geschlossen. Hiernach dürfen keine Stimm¬
zettel mehr angenommen werden.

Die Umschläge werden ans der Wahlurne genommen
und uneröffnet gezählt . Zugleich wird die Zahl der Ab- "
stimmungsvermerke in der Wählerliste festgestellt (§ 38).
Ergibt sich dabei auch nach wiederholter Zählung ' eine
Verschiedenheit, so ist dies im Wahlprotokoll anzngeben
und , soweit möglich, zu erläutern.

8 40 der Wahlordnung.
Kann die Prüfung der Umschläge und Stimmzettel am

Wahltag nicht mehr vorgeuommea werden, so hat der
Wahlvorsteher sür die Versiegelung und Aufbewahrung
der uneröffneten Wahlvorschliig« Sorge zu tragen.



§ 41 der Wahlordnung.
«ci der Prüfung des AbfttmmnngsergeLnisses. die

spätestens am nächstfolgendenTage erfolgen muh, öffnet
ein Beisitzer die Umschläge, nimmt die Stimmzettel her¬
aus und übergibt sie dem Wahlvorsteher, der sie laut vor-
lreft und nebst den Umschlägen einem anderen Beisttzer zur
Aufbewahrung bis zum Ende der Wahlhandlung ü-ber-gidt.

8 42 der Wahlordnung.
Ungültig sind Stimmzettel,

1. die niclst in einem amtlich abgestempelten Umschlag
oder die in einem mit einen: Kennzeichen versehenen
Umzchlag.übergeben worden sind;

2.  die nicht von weißen, Papier find;
3. die mit einem Kennzeichen versehen sind;
4. . die keinen oder keinen lesbaren Namen enthalten ^
° aus denen nicht die Person mindestens eines Bewer¬

bers unzrveifelhaft zu erkennen ist;
fi. die eine Verwahrung oder einen Vorbehalt gegen¬

über allen Gewählten enthalten;
7. die Namen aus verschiedenen Wahlvorschläqen ent¬

halte«;
8. die ausschließlichaus andere als die in den öffentlich

vekaurrt gegebenen Wahlvorschläqen aufgefnhrtenPersonen lauten.
Mebrcre in einem Umschlag enthaltene gleichlautenche

Ctinrm.-cttcl gelten als eine Stimme ; in einem Umschlag
enthalten -, auf verschieden-, Personen lautende Stimm¬
zettel find ungültig.

Die gültigen Stimmzettel find ohne Rücksicht arst ihre
Vollständigkeit und die Reihenfolge der Benennungen
den einzelnen Mahlvorschlägen zuzurechnen,

§ 43 der Wahlordnung.
Der Schriftführer vermerkt im Protokoll jede de«

einzelnen Wahlvorschlage  zugefallene Stimme
nn.. zahlt die Stimmen laut.

. ~sa  gleicher Weise führt einer der Beisitzer eine Gegen-
tthr. die ebenso wie die Wählerliste beirn Schluffe der
Weglhandlung vom Wahlvorstande zu unterschreibenund
dem Protokoll beizufügen ist.

_ §44 der Wahlordnung.
IHt Stimmzettel , über deren Gültigkeit oder Ungültig¬

keit der Wahlvorstand Beschluß faffen 'mutz, find mit fort¬
laufenden Nummern zu versehen und dem Protokoll bei-
zufügen. Im Protokoll sind die Gründe kurz anzugebcn,
«is denen die Stimmzettel für gülttg oder ungültig -er¬
klärt worden fird.

Wenn ein Sttmmzettel wegen der Beschaffenheit des
Umschlags für ungültig erklätt worden ist. ist auch der
Umschlag anzuschließen.

§ 45 der Wahlordirung.
Alle Stimmzettel und Umschläge, die nicht nach § 44

dem Walllportokoll beizufügen find, hat der Wahlvor¬
steher in Papier einzuschlagen, zu versiegeln und auszu¬
bewahren. bis die Wahl für gültig erklärt worden ist.

Ueber die Wahlhandlung ist ein Protokoll aufzuneh-
m«>>. zu dem Ihnen ein Vordruck noch zugehen wird.

Gemäß ß 48 der Wahlordnung haben die Wahlvor¬
steher dem Wahlksmmifiar. Obrrla-rdesgettchtspräsident
pritsch  in Kassel ungesäumt, jedenfalls aber so zeitig,
daß sie spätestens im Laufe des 3. Tages nach dem Wahl¬
tag r« deffen Hände gelangen, folgende Schriftstücke ein-
zureiche« :

1.  Das vorn gesamten Wahlvorstand unterschriebene
Wahlprotokoll.

2.  die vom gesamten Wahlvorstand unterschrieben«
Wählerliste.

3. die vom gesamten Wahlvorstand unterschriebeneGe¬
genliste. sMuster für das für die Gegenliste zu ver¬
wendende ^ornrular ist auf Seite 153 des dort vor¬
liegenden Buches „Das Wahlrecht" enthalten.)

4.  Die nummerierten Stimmzettel , über deren Gilttg-
kett ober Ungiltigkeit der Wahlvorstand Beschluß qe-
faßt hat. — § 44 Abs. 1 der Wahlordnung —,

5. die nummerierten Umschläge, wegen deren Beschaff
senheit Sttmmzettel für ungültig erklärt worden sind.

— 44 Abs. 2 der Wahlordnung —
ß. die Bescheinigung des Gomeindevorstandes nach § 3

der Wahlordnung über die ottsübliche Bekanntmach¬
ung der Offenlage der Wählerliste.

7.  Die Beschämung des Eemeindevorstandes nach § 30
der Wahlordnung über die ottsübliche Bekanntmach-
ung der Abgrenzung des Stimmbezirks, Ernennung
des Wahlvorstehers und seines Stellvertreters . Be¬
stimmung des Wahlraums , sowie Tag und Stunde
der Wahl.

8. Belege über die Einladung des Schttstführers und
der 3—6 Beisitzer zur Wahlhandlung 8 32 der
Wahlordnung. —

9. Die Bescheinigungen der Deutschösterreicher über ihre
Staatsangehörigkeit und ihre Wahlfach gkeit.

Es empfiehlt sich, das Wahlprotokoll nebst den dag-,
gehörigen.Schriftstücken zu einem Attenheft zu vereinigen
. .. „ ® 1Tb  ausdrücklich bemettff daß die Wahlvorsteher
sur pünttliche Absendung dieses Aktenheftes an den Wabl-
kommiffar verairtwortlich gemacht werden

Sofott nach Feststellung des Abstimmungsergebnisses
m den einzelnen Sttmmbezirken ersuche ich mir das Er¬
gebnis mitzutcilen . Ich ersuche ferner um Mitteilung bis
5™ 20- Januar 1919. abends, daß die Wahlsachen an den
Herrn Wahlkommiffar Oberlandesgerichtspräsident
^rrtsch  in Kaffel abgesandt worden find.

Bad Homburg  v . d. H.. den 11. Januar 1919.
Der Landrat. Für den Bollzugsausschug des Kreises,

v- Marx . Rintelen.

Bekanntmachung.

Für die Wahlen zur verfassunggebendendeutschen Ra-
ttonalversammlung werden im 19. Wahlkreise, der die
Provinz Hessen-Nassau ohne die Kreise Schaumburg und
Schmalkalden, ferner den Kreis Wetzlar vom Reg.-Be-
zitte Eoblenz, sowie Waldeck nebst Pyrmont umfakt nach¬
stehende Wahlvorschläge — gemäß § 27 der Wahlordnung
nach dem an erster Stelle genannten Bewerber bezeich¬
net — in folgender Form zugelaffen:

1. Wahlvorschlag D i ß m a n n:
1. BezirkssekretärRobert Dißmann,  Frankfutt a. M '
2. Dr. med. Georg Wagner,  Hanau,
3. Handlungsgehilfin Toni Sender,  Frankfurt a M
4. GewrrkschaftsbeamterHeinttch H ü t t m a n n. Frank¬

furt a. M.,
5. Küfer Ernst Stadler,  Nidda a. M.
6. Betriebsleiter Jakob Greis,  Wieslmden,
7. Landwirt Wilhelm Thomas.  Rehe sOberwester-

wald,
8. Eifenbahnhandwerker Heinrick Hertel  Frank¬

furt a. M.,
9. Arbeitern Elisabeth Schulze,  geh . Binder-

nagel,  Frankfutt a. M„
16. Schneider Albrecht Fauth,  Wetzlar,
11. Malermeister Fridolin Krönung,  Fulda.
12. Elettromonteur Konrad Lang,  Frankfurt a M
13. Tischler Richard Rösler,  Marburg a. L..
14. Gcwerkschaftsbeamter Georg Bernard  Frank¬

futt a. M .,
15. Bergmann Hermann Rathschlag.  Löhnberg a. L.

2. Wahlvorschlag Luppe:
1. Bürgermeister Dr. Hermann Luppe.  Frankfutt

am Main,
2. Oberbürgermeister Erich Koch Kaffel,
3. Professor Walter Schücking.  Marburg a L
4. Dr. Anna Schultz , Frankfutt a. M..
5. Landwirt Kornelius Trieschmann.  Oberellenbach
6. Rektor Wilhelm B r e i den st ei n, Wiesbaden.
7. Arbeitersekretär.Josef Balzer,  Frankfutt a . M ..
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s- tfolmfam . Fritz Kreut er.  Hanau,
9. Maurermeister Christoph Müller,  Lasset.

1V- Oberlehrerin Charlotte Kappes.  Marburg a. L
11. Postfekretar Karl Bechstedt,  Frankfutt a M.
12 Pfarrer Karl Stein,  Cassel,
12. Landwirt Arnold Schuster . Cuhbach b. Weilburg.
14. San .-Rat Dr . Paul Winkhaus.  Bad Wildlinge :,

3. Wahlvorschlag Ä- iiller - Fulda:
1. Rentner Richard Müller,  Fulda,
2.  Sekretär Joseph Becker,  Berlin.

. 3, Mittelschullebr -r Jean Albert Schwarz.  Frank¬
furt a. M..

4.  Bolksvereinssekretär Wilhelm Fran  k, Fulda
5. Pfarrer Ferdinand Mülle  r . Elz b. Limburg
*>■ Privaten Wwe . Zopla - B o n t v.  n t . Frankfurt am

Main,
7. Kaufmann und Landwirt Franz Dogt,  Hünfeld
K Dekan Wilhelm I o st. Ransbach (Westerwald ) .
», Redakteur Dr . Johannes Kramer,  Hanau,

16, Buchdrucker Gerhard Heil.  Frankfurt ' a M
11.  Pfarrer August Ebel.  Neustadt . Kr . Kirckchain, BezCassel. '
12. Fabrikant Joseph Ölig.  Meirtabaur,
13. Amtsgerichtsrat Franz Auth.  Eaffel
14. Landwirt Georg Eil ^ l.  Montabaur.
Io . Frau Gyinnastaldirettor Anna Beckmann  Limburg

a. Lahn.
4. Wahlvorschlag Richer:  ’

1. Universttätsprofeffor Geh. Justizrat Dr . Jakob Rie-
8 e r . Berlin.

2. Amtsgerichtsrcrt und Justitiar der Landwirtschasts-
kammer Emil Lieber.  Wiesbaden,

3. ^Arbeitersekrerär Fritz Ge isler.  Frankfurt a . M ..
4. c-tadtverordnttenvorfteher , Chemiker Dr Wilhelm

Ferdinand Kalle,  Biebrich a . R ..
3. Frau Julie Baffer mann,  Mannheim
6. Eisenbahndirektor Ingenieur Christian Bansa,

Limburg
7.  Rechtsanwalt Dr . Hermann Rumpf,  Frankfurt am

Main.
> . Fabrikant Dr . Wilhelm H e r a e u s, Hanau a . M.
& Kaufmann und Teichwirt Friedrich 'Behle  Bad

Homburg v. d'. Höhe,
Ist. Schornsteinfegermeister Jean Franck,  Frankfurt a

Main,
11. Oberlehrerin Julie Velde,  Frankfurt a . M.
12. Kreistierarzt Dr . Jürgen Luders.  Dillenburg
13. Profesior Hans K ö p p e. Marbnrg a . L.,
14.  Landesbtbliothekar Dr . Wilhelm Hopf,  Eaffel
ln.  Schriftsteller Dr . Friedrich Böttcher.  Mengerinq-

hausen i. Waldeck.
5. Wahlvorschlag Scheidemann:

1. Bolksbeauftragter Philipp Scheidemann.  Berlin-
Steglitz.

2. Schriftsteller Dr . Max Quark,  Frankfurt a . M .,
3. Stadtverordneter Georg T h ö n e, Eaffel,
4.  Schriftsteller Gustav Hoch , Hanau,
5.  Schuhmschermeister Friedrich Brühne,  Sachsen-

Haufen,
3. Ehefrau Johanna Tesch , Frankfurt a , M„
7.  Rechtsanwalt Dr . Hugo S i n z h e i m e r . Frankftrrt

am Main,
8. Ziseleur Max Groger.  Frankfurt a. M ..
8. Gewerkschaftssettetär Dlb-ert E r z e s i n s k i Eaffel

lst. Ingenieur Theo T i g g e s, Schlüchtern.
11. Gewerffchastssekretär Fritz Ehrler,  Eschersheim bei

Frankfurt a . M .,
12. Weistbindermeifter Philipp,S t e i n, Hochstadt.
13. Schlaffer Andreas Weber,  Griesheim.
14. Landwirt Heinrich Bräutigam.  Landau (Waldeck)
1.a, Geschäftsführer Paul Lift , Hersfeld.

6. WahlvorMag B e i dt:
1. Pfarrer Karl veidt,  Frankfurt a . M .,
2.  Amtsgevichtsrat Wilhelm Lattmann,  Schmal¬

kalden,

3. Professor Viktor Bredr.  Marburg a . L.,
4. Direktor Wilhelm Teudt,  Godesberg,
3. Schneidermeister Alexander R u s s a ck. ' Homberg (Be¬

zirk Eaffel ) .
6. Landwirt Heinrich Justi , Lützelwig bei Homberg

(Bez, Eaffel ) .
7. Fräulein Elisabeth Eonsbruch  Eaffel.
8. Oberpostsekretär Hermann Frese,  Eaffel,
9. Arbeiterverbandssekretär Peter Bohr.  Eaffel,

10. Landwirt Heinrich Welle,  Elleringhausen (Wal -<
deck) .

11. Lehrer Harry Blume,  Eaffel.
12. Lokomotivführer Friedrich Geck, Eaffel,
13. Oberrealschuldircktor Dr . Wilhelm Israel  Ober¬

ursel.
14. Arbeiter Karl Eduard Seiler , Kangenback, bei Ma-

ricnberg (Westerwald ) ,
15. Landwirt Adolf Recknagel.  Strauchniühle.

7. Wahlvorschlag W a h m a n n:
Schriftsteller Karl Watzmann,  Frankfurt a . M.

Die Wahlvorschläge IIT Müller.  Fulda . IVRictze  r,
VI Veidt,  find miteinander verbunden.

Zur Erläuterung der rechtlichen Bedeutung der Wahl¬
vorschläge und ihrer Verbindung wird folgendes bemerkt:

Der Wähler ist in der Auswahl der Bewerber be¬
schränkt. Er darf nur Namen aus einem einzigen der vor¬
stehend veröffentlichten Wahlvorschläge entnehmen , mutz
fich also , wenn er sein Wahlrecht giftig ausüben will , zu
einem dieser Wahlvorschläge bekennen? Das Entnehmen
von Namen aus verschiedenen Wahlvorschlägen hat die
Ungültigkeit des Stimmzettels zur Folge . Die Hinzu¬
nahme von „Wilden " d. b. von Personen , die ans keinem
der öffentlich bekannt gegebenen Vorschläge benannt find,
ist dagegen unschädlich, aber auch unwirksam . Sind auf
einem Stimmzettel nur Wilde benannt , so ist er ungültig.

Innerhalb des Wahlvorschlags . für den fich der Wähler
entscheidet, kann er jede beliebige Acnderung vornehmen,
insbesondere also die Reihenfolge ändern , einzelne Namen
streichen oder wiederholen . Alle diese Aenderungen be¬
rühren nicht die Gültigkeit des Wahlzettels , find aber
auch ohne Einflutz auf das Wahlergebnis , da die gülttgen
Stimmzettel ohne Rückficht auf ihre Vollständigkeit und
die Reihenfolge der Benennungen den einzelnen Wahl¬
vorschlägen zugerechnet werden und jeder Stimmzettel , der
einem bestimmten Wahlvoffchlage zugerechnet werden
kann, so bewertet wird , als ob er mit dem Wahlvorfchlage
völlig übereinstimme.

Die verbundenen Wahlvoffchlage bleiben bei der Wabl
selbständig. Auch hier daff der Wähler nur Namen aus
einem einzigen Wahlvorschlag entnehmen . Erst bei der
Verteilung der Abgeordnetensitze gelten die verbundenen
Wahlvoffchlage den anderen Vorschlägen gegenüber als
ein Wahlvorschlag . Die auf diese Weise der Gruppe der
verbundenen Wahlvorschläge zugefallenen Sitze werden
sodann auf die einzelnen Wahlvorschläge der Gruppe nach
dem Verhältnisse der Stimmen verteilt.

Cassel,  den 13. Januar 1919.
Der Wahlausschntz des 18 Mahlkreises für die Wahlen

zur verfassunggebendendeutschen Nationalversammlung.
Fttffch.

Bechmann. Leineweber . Pabst . Winter.

Verordnung
über die Teilnahme der Angehörigen der deutsch-öster¬
reichische« Republik an den Wahlen zur verfaffunggebenden

deutschen Nationalversammlung.
Zur Ergänzung des deutschen Reichswahlgesetzes vom

30. November 1918 (Reichs-Gesetzbl. S . 1945) wird folgen¬
des angeordnet:

\
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Die Angehörigen der deutsch -österreichischen Republik,
hie um 19. Januar 1919 das 20 . Lebensjahr vollendet haben
und nicht bei entsprechender Anwendung von § 4 des
Reichswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen find,
haben das Recht , an den Wahlen zur verfassunggebenden
deutschen Nationalversammlung in der Gemeinde teilzu¬
nehmen , in der sie mnerhalb des Deutschen Reichs ihren
Wohnsitz haben.

8 2.
Das Wahlrecht kann auf Grund einer Bescheinigung

«usgeübt werden , die von einer in Deutschland befind¬
lichen diplomatischen oder konsularischen Vertretungsbe¬
hörde Deutsch- Oesterreichs oder Oesterreich -Ungarns nnt
folgendem Inhalt ausgestellt wird:

Bescheinigung.
Dem (Vor - und Zunname ) . geboren am

. (Stand oder Gewerbe ) .
wohnhaft in . wird zwecks Ausübuirg der
Wahl zur verfassunggebenden deutschen Nationalversamm¬
lung hiermit bescheinigt , datz »r ein Angehöriger der deutsch,
österreichischen Republik ist und keine Umstände bekannt
find , wonach er bei entsprechender Anwendung des K 4 des
deutschen Wahlgesetzes vom 30 . November 1918 (Reichs-
Gesetzbl . S . 1345 ) vom Wahlrecht ausgeschlossen sein
könnte.

(Dienstsiegel .)
(Bezeichnung der deutsch-österreichischen oder
österreichisch - ungarischen Gesandtschafts¬

oder Konsulatsbehörde .)
(Unterschrift .)

8 3-
§ 10 Abs. 1 des Reichswahlgesetzes findet auf die An¬

gehörigen der deutsch-österreichischen Republik keine An¬
wendung.

8 4.
Der Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter hat dem

Wähler die Bescheinigung vor der Ausübung des Wahl¬
rechts abzunehmen.

Die Bescheinigungen werden dem Wahlprotokoll bei¬
gefügt ; ihre Zahl wird in dem Abschnitt des Wahlproto¬
kolls über die Zählung der Wahlumschläge vermerkt.

8 5.
Die Verordnung hat Gesetzeskraft und tritt mit ihrer

Verkündung in Kraft.
Berlin , den 7. Januar 1919.

Der Rat der Volksbeauftragten.
Ebert . Scheidemann.

Der Staatssekretär des Innern.
Dr . Preutz.

Bad Homburg v. d. H., den 11. 1. 1919.

Wird bekannt gegeben.

Die Herren Wahlvorsteher inache ich darauf aufmerk¬
sam , dah die für deutsche Männer und Frauen gelteirde Be¬
stimmung , nach der das Wahlrecht nur in dem Stimmbe¬
zirk ausgeübt werden kann , wo der Wahlberechtigte in

I die Wählerliste eingetragen ist, auf die Angehörigen der
j deulsch-österreichifchezr Republik keine Anwendung findet,
i § 4 der Verordnung wolle genau befolgt werden.

Der Sandrot . Für den B - ttzugoaus schuh des Kreises.
»Marx.  Rintelen.

Oeffeutliche Bekanntmachung!

Diejenigen Steuerpflichtigen , welche beabsichtigen ihre
Kriegsabgab « für das Steuerjahr 1818 in Wertzeichen
(Kriegsanleihen pp .) zu eirtrichten , werden in Kenntnis
gesetzt, daß diese Form der Steuerzahlung unter Milein¬
sendung des Steuerbescheids bei der Regierungs - Hanpt-
kasse zu Kassel erfolgen kann.

Bad Homburg v. d. H., den 11. Januar 1919.
Der Vorsitzende der Einkommensteuer -Veranlaguugs-

kommisfion des Obertaunuskreises,
v o n M a r x.

Betr . Ausstellung von Saatkarten für Hülsenfrüchte.

Alle , welche Saatgut von Hülsenfrüchten beziehen wol¬
len , bedürfen dazu einer Saaikarte . Die Ausstellung
dieser Saatkarten ist baldmöglichst zu beantragen . So¬
weit die Anträge nicht bis zckm 25 . ds . Mts . hier einge¬
gangen sind , kann nicht auf Lieferung des Saatguts ourch
den Kommunalverband gerechnet werden.

Die Gemeindebehörden werden um ortsübliche Ver¬
öffentlichung vorstehender Bekanntmachung ersucht.

Bad Homburg v. d. H., den 11. Januar 1919.
Der Landrat . Für de» Vollzugs , usschuh des Kreises,

v. Marx . Rintelen.

Beton, .tm,ch «ng.
Nr . F . R . 870/12 . 18. K . R . A.

Im Aufträge des Reichsamts für die wirtfchaMiche
Demobilmachung wird folgendes angeordnet■

Artikel  1.
Die voit den Kriegsministerien ausgesprochenen , den

Betroffenen namentlich zugestellten Verfügungen Nr.
Bst . — m 700/12 . 17. K . R . A . betreffend Bestands¬
erhebung von Bronzesieben (Metalltüchern ) , treten anher
Kraft.

Artikel II.

Diese Bekanntmachung tritt am 23. Dezember 1918 in
Kraft.

Berlin , den 23 . Dezember 1918.

Kriegs-Rohstosf-Abteilung.
ASolffhügel.

Wird veröffentlicht.
Bad Homburg v . d. H., 9. 1. 19.

Der Saufetai . Für de» Bottzugsausschuh des Kreises.
»Marx.  Rintelen.
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